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        Bergheim, 01.08.2019 

 

RheinRheinRheinRhein----ErftErftErftErft----KreisKreisKreisKreis    

Der LandratDer LandratDer LandratDer Landrat    

 

 

Der Dienstausweis Nr. 2570 von Herrn Heinz Franken, ausgestellt vom Landrat des 

Rhein-Erft- Kreises, ist in Verlust geraten und wird hiermit für ungültig erklärt. 

Der unbefugte Gebrauch dieses Dienstausweises wird strafrechtlich verfolgt. Sollte 

der Ausweis gefunden werden, wird gebeten, ihn dem  Landrat des Rhein-Erft-Kreises 

in 50126 Bergheim, Willy-Brandt-Platz 1, Amt für Personalmanagement, zuzuleiten. 

Im Auftrag 

 

Müller 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

 
Bezirksregierung Köln      50667 Köln, den 14.06.2019 
Dezernat 33         Dienstgebäude: 
Flurbereinigung Erftaue- Gymnich   Zeughausstr. 2 - 10 
Az.: 33.42 – 5 07 03 -      Tel: 0221 / 147 - 2033 
          
 

Feststellung der Ergebnisse der Wertermitt lung  

Im Flurbereinigungsverfahren Erftaue- Gymnich werden hiermit gemäß § 32 des 
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), die Ergebnisse der 
Wertermittlung für die dem Flurbereinigungsverfahren auf Grund der 
Änderungsbeschlüsse 8 bis 13 zugezogenen Flurstücke wie folgt festgestellt: 
 

Die Ergebnisse der Wertermittlung werden so festgestellt, wie sie am 17.05.2019  bei 
der Bezirksregierung Köln, Blumenthalstr. 33, 50670 Köln [Zimmer B377] in der Zeit 
von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr ausgelegen haben und von Bediensteten der 
Bezirksregierung Köln erläutert worden sind. Der Anhörungstermin über die 
Ergebnisse der Wertermittlung hat am 17.05.2019 um 14:00 Uhr stattgefunden. Im 
Anhörungstermin wurden keine Einwendungen gegen die Ergebnisse der 
Wertermittlung vorgebracht. 

 
Gründe 

Die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung ist gemäß § 32 FlurbG zulässig 
und gerechtfertigt. 

Damit alle Teilnehmer im Flurbereinigungsverfahren Erftaue Gymnich mit Land von 
gleichem Wert abgefunden werden können, ist der Wert der von ihnen in das 
Verfahren eingebrachten alten Grundstücke zu ermitteln. Dies erfolgte so, dass der 
Wert der Grundstücke jedes Teilnehmers im Verhältnis zum Wert aller Grundstücke 
des Flurbereinigungsgebietes ermittelt wurde (§ 27 ff. FlurbG). 

 
Die Nachweise über die Ergebnisse der Wertermittlung haben zur Einsichtnahme für 
die Beteiligten ausgelegen und sind von Bediensteten der Bezirksregierung Köln im 
Anhörungstermin erläutert worden. Nach § 32 FlurbG sind die Ergebnisse der 
Wertermittlung nach der Behebung begründeter Einwendungen durch die 
Flurbereinigungsbehörde festzustellen. Solche wurden nicht vorgebracht. Die 
Ergebnisse der Wertermittlung sind Grundlage für die Berechnung des 
Abfindungsanspruches der Beteiligten und damit Grundlage für den 
Flurbereinigungsplan. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach seiner öffentlichen 
Bekanntmachung Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei 
der 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 
50606 Köln 

oder zur Niederschrift bei der 
Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 

Blumenthalstraße 33, 50670 Köln 
 

unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen. 

Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit 
qualifizierter elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Behörde 
erhoben werden. Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de. 
 
Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter 
sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-
Adresse lautet: poststelle@brk-nrw.de-mail.de.  
 
Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, würde 
deren Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet werden. 
 
Im Auftrag  
 
  (LS) 
 
Meul 
Oberregierungsvermessungsrat 
 

Hinweis: 
Diese öffentliche Bekanntmachung finden Sie auch auf der Internetseite der 
Bezirksregierung Köln 
http://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/index.html 
 
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im 
Flurbereinigungsverfahren finden Sie unter: 
https://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/daten
schutzhinweise.pdf 
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_____________________________________________________________________  
 

Bekanntmachung 

 

Auf Veranlassung der Bezirksregierung Köln gebe ich hiermit bekannt: 
 

Planfeststellung nach dem Straßen und Wegegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) i. V. 

m. dem Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) für den Neubau der 

K 22n zwischen Bergheim-Kenten und Bergheim-Oberaußem, Ersatzstraße für den Braunkohletagebau 

Bergheim auf dem Gebiet der Städte Bergheim und Elsdorf 

 

hier: Erörterungstermin im Anhörungsverfahren 

 

1. Im vorgenannten Planfeststellungsverfahren haben die Planunterlagen in der Zeit vom 12.09. bis 

einschließlich 11.10.2017 bei der Stadtverwaltung Bergheim und Elsdorf zur Einsichtnahme ausgelegen. 

Gleichzeitig hatten die Träger öffentlicher Belange Gelegenheit, zu dem Vorhaben Stellung zu nehmen. 

 

Zur Erörterung der eingegangenen Stellungnahmen und Einwendungen findet nun der Erörterungstermin 

mit den Trägern öffentlicher Belange und den privaten Einwendern statt am: 

 

Donnerstag, 05.09.2019, 

ab 10:00 Uhr, 

im kleinen Sitzungssaal 

im Kreistagsgebäude des Kreishauses 

am Willy-Brandt-Platz 1, 

50126 Bergheim 

 

 

2. Im Termin werden die rechtzeitig erhobenen Einwendungen und Stellungnahmen erörtert. Die Teilnahme 

am Termin ist jedem, dessen Belange durch das Bauvorhaben berührt werden, freigestellt. Die Vertretung 

durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Dieser hat seine Bevollmächtigung durch eine schriftliche 

Vollmacht nachzuweisen und diese zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben. Es wird darauf 

hingewiesen, dass 

 bei Ausbleiben eines Bevollmächtigten auch ohne ihn verhandelt werden kann,  

 verspätete Einwendungen ausgeschlossen sind, 

 das Anhörungsverfahren mit Schluss der Verhandlung beendet ist. 

 

3. Durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder durch Vertreterbestellung entstehende Kosten werden 

nicht erstattet. 

 

4. Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

 

5. Gemäß § 27a VwVfG NRW wird der Inhalt dieser Bekanntmachung auf der Internetseite der 

Bezirksregierung Köln (https://www.bezreg-

koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/25_strasse_planfeststellungsverfahren/index.html) veröffentlicht. 

 

 

 

Bergheim, den 31.07.2019 

 

 

 

gez.  

Der Bürgermeister 

Volker Mießeler 
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Öffentliche Bekanntmachung 

 

 

Bezirksregierung Köln 50667 Köln, den 14.06.2019 

Dezernat 33  Dienstgebäude: 

Flurbereinigung Erftaue- Gymnich Zeughausstr. 2 - 10 

Az.: 33.42 – 5 07 03 - Tel: 0221 / 147 - 2033 

          

 

Feststel lung der Ergebni sse  der Werter mi tt lung  

Im Flurbereinigungsverfahren Erftaue- Gymnich werden hiermit gemäß § 32 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der 

Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), die Ergebnisse 

der Wertermittlung für die dem Flurbereinigungsverfahren auf Grund der Änderungsbeschlüsse 8 bis 13 zugezogenen 

Flurstücke wie folgt festgestellt: 

 

Die Ergebnisse der Wertermittlung werden so festgestellt, wie sie am 17.05.2019  bei der Bezirksregierung Köln, 

Blumenthalstr. 33, 50670 Köln [Zimmer B377] in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr ausgelegen haben und von 

Bediensteten der Bezirksregierung Köln erläutert worden sind. Der Anhörungstermin über die Ergebnisse der Wertermittlung 

hat am 17.05.2019 um 14:00 Uhr stattgefunden. Im Anhörungstermin wurden keine Einwendungen gegen die Ergebnisse der 

Wertermittlung vorgebracht. 

 

Gründe  

Die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung ist gemäß § 32 FlurbG zulässig und gerechtfertigt. 

Damit alle Teilnehmer im Flurbereinigungsverfahren Erftaue Gymnich mit Land von gleichem Wert abgefunden werden 

können, ist der Wert der von ihnen in das Verfahren eingebrachten alten Grundstücke zu ermitteln. Dies erfolgte so, dass der 

Wert der Grundstücke jedes Teilnehmers im Verhältnis zum Wert aller Grundstücke des Flurbereinigungsgebietes ermittelt 

wurde (§ 27 ff. FlurbG). 

 

Die Nachweise über die Ergebnisse der Wertermittlung haben zur Einsichtnahme für die Beteiligten ausgelegen und sind von 

Bediensteten der Bezirksregierung Köln im Anhörungstermin erläutert worden. Nach § 32 FlurbG sind die Ergebnisse der 

Wertermittlung nach der Behebung begründeter Einwendungen durch die Flurbereinigungsbehörde festzustellen. Solche 

wurden nicht vorgebracht. Die Ergebnisse der Wertermittlung sind Grundlage für die Berechnung des Abfindungsanspruches 

der Beteiligten und damit Grundlage für den Flurbereinigungsplan. 

 

Rechtsbehel f sbelehrung  

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach seiner öffentlichen Bekanntmachung Widerspruch eingelegt 

werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei der 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 

50606 Köln 

oder zur Niederschrift bei der 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 

Blumenthalstraße 33, 50670 Köln 

 

unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen. 

Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifizierter elektronischer Signatur 

an die elektronische Poststelle der Behörde erhoben werden. Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de. 
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Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-

Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk-nrw.de-mail.de.  

 

Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, würde deren Verschulden dem Vollmachtgeber 

zugerechnet werden. 

 

Im Auftrag  

 

  (LS) 

 

Meul 

Oberregierungsvermessungsrat 

 

Hinweis: 

Diese öffentliche Bekanntmachung finden Sie auch auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln 

http://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/index.html 

 

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Flurbereinigungsverfahren finden Sie unter: 

https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/datenschutzhinweise.pdf 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

 
Bezirksregierung Köln     50667 Köln, den 14.06.2019 
Dezernat 33        Dienstgebäude: 
Flurbereinigung Erftaue- Gymnich   Zeughausstr. 2 - 10 
Az.: 33.42 – 5 07 03 -     Tel: 0221 / 147 - 2033 
          
 

Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung 

Im Flurbereinigungsverfahren Erftaue- Gymnich werden hiermit gemäß § 32 des 
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), die Ergebnisse der 
Wertermittlung für die dem Flurbereinigungsverfahren auf Grund der 
Änderungsbeschlüsse 8 bis 13 zugezogenen Flurstücke wie folgt festgestellt: 
 

Die Ergebnisse der Wertermittlung werden so festgestellt, wie sie am 17.05.2019  bei 
der Bezirksregierung Köln, Blumenthalstr. 33, 50670 Köln [Zimmer B377] in der Zeit 
von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr ausgelegen haben und von Bediensteten der 
Bezirksregierung Köln erläutert worden sind. Der Anhörungstermin über die 
Ergebnisse der Wertermittlung hat am 17.05.2019 um 14:00 Uhr stattgefunden. Im 
Anhörungstermin wurden keine Einwendungen gegen die Ergebnisse der 
Wertermittlung vorgebracht. 
 

Gründe 

Die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung ist gemäß § 32 FlurbG zulässig 
und gerechtfertigt. 

Damit alle Teilnehmer im Flurbereinigungsverfahren Erftaue Gymnich mit Land von 
gleichem Wert abgefunden werden können, ist der Wert der von ihnen in das 
Verfahren eingebrachten alten Grundstücke zu ermitteln. Dies erfolgte so, dass der 
Wert der Grundstücke jedes Teilnehmers im Verhältnis zum Wert aller Grundstücke 
des Flurbereinigungsgebietes ermittelt wurde (§ 27 ff. FlurbG). 
 
Die Nachweise über die Ergebnisse der Wertermittlung haben zur Einsichtnahme für 
die Beteiligten ausgelegen und sind von Bediensteten der Bezirksregierung Köln im 
Anhörungstermin erläutert worden. Nach § 32 FlurbG sind die Ergebnisse der 
Wertermittlung nach der Behebung begründeter Einwendungen durch die 
Flurbereinigungsbehörde festzustellen. Solche wurden nicht vorgebracht. Die 
Ergebnisse der Wertermittlung sind Grundlage für die Berechnung des 
Abfindungsanspruches der Beteiligten und damit Grundlage für den 
Flurbereinigungsplan. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach seiner öffentlichen 
Bekanntmachung Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei 
der 

Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 
50606 Köln 

oder zur Niederschrift bei der 
Bezirksregierung Köln, Dezernat 33 

Blumenthalstraße 33, 50670 Köln 
 

unter Angabe des Aktenzeichens einzulegen. 
Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit 
qualifizierter elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Behörde 
erhoben werden. Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de. 
 
Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter 
sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-
Adresse lautet: poststelle@brk-nrw.de-mail.de.  
 
Falls die Frist durch eine bevollmächtigte Person versäumt werden sollte, würde 
deren Verschulden dem Vollmachtgeber zugerechnet werden. 
 
Im Auftrag  
 
  (LS) 
 
Meul 
Oberregierungsvermessungsrat 
 

Hinweis: 
Diese öffentliche Bekanntmachung finden Sie auch auf der Internetseite der 
Bezirksregierung Köln 
http://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/verfahren/33_flurbereinigungsverfahren/index.html 
 
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im 
Flurbereinigungsverfahren finden Sie unter: 
https://www.bezreg-
koeln.nrw.de/brk_internet/leistungen/abteilung03/33/flurbereinigungsverfahren/daten
schutzhinweise.pdf 
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